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S/J Anfra~e 

--
de~ Abg. 1< a'n du t s c h, S t end e b &. 0 hund Geftossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend Sohutz der Wehr.dienstpfliohtigen vor Terminverlusten bei ' 
Ratengesohäft~n. ...-.... ~ .. ~ .. -... 

Za.hlreiohe junge L~ute, die im kommenden Herbat ihrer Wehrdienst­

pflioht naohkommen MÜssen, stehen vor dGr unangene~~ Situation, dass si~ 

nunmehr wegen Wegfall ihres Arbeit~elDkommensihreft Ratenverpflichtungen 

nioht naohkommen können. Die Ratengescbätte haben ja einen Umfang angenommen 

wie kaum je zuvor. Es kann nun nioht einem Wohrdienstpflichtigen zugemutet 

werden, einfach alle Ratengesohäfte, die e~e1ngins, bevor seine Wehrdiens~ 

pflicht feststand, zu annullieren. Auch kan.n dem Gosehättspartner des Wehl'­

dienstpflichtigen nioht schrankenlos das Recht cin,eräumt werden. nunmehr 

klägerisoh gegen seinon Ratensohuldne~ vorzugehen. Zweifellos ist das Ein­

treten, der Wehrdienstpflicht unter den Begriff ''h<Shere Gewalt" einzureihen" 

wozu nooh kommt, da.sa vielleicht zu%' Zeit, als de1" D1el'lstpflichtlge da.s Ge­

schäft einging, die Wehrdienstpflioht noch ga.r nioht bestancl. Bwdftdest es ' 

aber nioht r,ststa.nd, ob der Pfliohtige auch tauglieh se1. 

Die unterzeiohnoten Abgeordneten sind daher d~r An_ioht. 4as8 zum 
Schutze der Wehrdienstpfliohtigen ein gesetzliches Moratorium gesehatfen ~er­

den m~s, damit insbesonders Ratenhändler a1011t im alenstpf11chtigen Alter 

'tehonden allzusehr,Ratengeschäfte anbieten. 
Die Unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herra Bundes­

minister für Justiz die 

Anfrase:: 

1st der Herr Bundesminister gewillt; eventuell 1ft FOrDl einer Novelle 

zum Ra.tengesetz da.für zu sorgen, da.ss Wehrd.ienstptlichtigen aus Abzahlungs.­

gesohäft~~ infolge ihrer während des Wehrdienstes bestehenden Einkommenslo­

sigkeit kein'Scha.den entsteht? 
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